
REPUBLIK öSTERREICH 
IBUNDESMINISTERIUM 

f.OR LAND- UND fORSTWIRTSCHAfT 

ZI. 01041/27-Pr.Al/86 

n - 4~30 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungsperiouc 
WIEN, 4,z.JUHI t988 

J.oob lAB 

1986 -07- 03 
zu ~OJ..8 IJ 

Gegenstand: Entschädigung der Dauern für Hal3nahmen, die 

aufgrund des Strahlenschutzgesetzes durch

gefiilHt lmrden 

An den 

Herrn Präsidenten 

des Nationalrates 

Anton n e n y a 

Par lal=len t 

1010 Wie n 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordileten zum 

Nationalrat Dipl.-Ing. Dr. Leitncr und Kollegen, Nr. 2028/J, be

treffend Entschädigung der Dauern fnr !-:laLlnahmen, die aufgrund des 

Strahlenschutzgesetzes durchgefOhrt Hurden, beehre ich mich Hie 

folgt zu beantuorten: 

Zu Frage I und 2: 

Zunächst muß ich feststellen, daß die Entschädigung von Strahlen

schäden nicht in die KOr:Jpetenz des ßllndesministeriums fUr l.and- LInd 

ForstHirtschaft fällt - ich I~ann daher·auch nicht vorveg eine 

f i na n z i e 11 e 11 i 1 fez u r Ver fii g U TI g S teIle Tl • 
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Dennoch habe ich micll sofort nach der Anordnung des Verkaufsverbotes 

für diverse Frischgemüsearten durch den Bundesminister für Gesund
heit und IJm\'Jeltschutz um eine Entschädigung der den österreichischen 

Erwerbsgärtnern daraus entstandenen Einnahmeverluste bemüht. 

Ebenso habe ich mich ffir eine Entschädigung der den Haltern von 

Hilchschafen entstandenen Einllahmeverluste bemüht. Im übrigen uird 

zur Zeit unter der Federführung des Bundesministeriums für Finanzen 

und unter HitlJirkung der Interessenvertretungen eine Bestandesauf

nahme der entstandenen Schäden und t!ehrkosten vorgenommen. 

Die Bundesregierung hat die Absicht, noch vor dem Sommer dem 

Nationalrat eine Novelle des Katastrophenfondsgesetzes vorzulegen, 

die Strahlenschäden in den Geltungsbereich dieses Gesetzes einbe
zieht. 

Der BÜ 
I 
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